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BUNDESVERBAND RIND UND SCHWEIN 
Januar 2022 

H. Cramer 

 

 

AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST: 

VERBRINGUNG VON TIEREN AUS SPERRZONEN AUF GRUNDLAGE DER DUR  (EU) 2021/605 
Verbindlich gültig ist ausschließlich der Originaltext. 

 

Im Folgenden haben wir die für die Verbringung von Tieren aus Sperrzonen aus unserer Sicht wichtigsten 
Passagen der DUR (EU) 2021/605 unter Berücksichtigung der DER (EU) 2020/687 in einem Dokument 
zusammengefasst. Die Zusammenstellung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann das Stu-
dium der gesamten Verordnung nicht ersetzen.  
 

EINLEITUNG 
 

Für Verbringungen von Tieren besonders relevante Artikel der DUR (EU) 2021/605: 

• In Artikel 9 wird ein Verbot der Verbringung von Tieren aus Sperrzonen festgelegt. 

• In Artikel 14 werden allgemeine Ausnahmen von diesen Verboten beschrieben.  

• In den Artikeln 15, 16 und 17 werden einzuhaltende Maßnahmen als Voraussetzung zur Anwen-

dung dieser Ausnahmen vorgegeben.  

• In den Artikeln 22, 23, 24, 25, 28 und 29 werden die Fälle dargelegt, bei denen unter Vorausset-

zung der Einhaltung der Maßnahmen der Artikel 14, 15, 16 und 17 eine Verbringung genehmigt 

werden kann.   
Die genannten Artikel finden Sie vollständig zusammengestellt im Anschluss an diese Einleitung. 
 
Bei der Anwendung der Regeln der DUR (EU) 2021/605 sind die Vorgaben der DER (EU) 2020/687 zu 
berücksichtigen. 
 
Listung von Sperrzonen (DUR (EU) 2021/605) 
Artikel 5 (Sperrzone I) 
Besondere Vorschriften für die Listung von Sperrzonen I im Fall eines Ausbruchs der Afrikanischen 
Schweinepest bei gehaltenen Schweinen oder Wildschweinen in einem Gebiet eines Mitgliedstaats, das 
an ein Gebiet grenzt, in dem kein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest amtlich bestätigt wurde 
 
Artikel 6 (Sperrzone II) 
Besondere Vorschriften für die Listung von Sperrzonen II im Fall eines Ausbruchs der Afrikanischen 
Schweinepest bei Wildschweinen in einem Mitgliedstaat 
 
Artikel 7 (Sperrzone III) 
Besondere Vorschriften für die Listung von Sperrzonen III im Fall eines Ausbruchs der Afrikanischen 
Schweinepest bei gehaltenen Schweinen in einem Mitgliedstaat 
 
 
Nach Artikel 21 der DER (EU) 2020/687 besteht eine Sperrzone aus einer Schutzzone um den Ausbruchs-
ort (3 km) und einer Überwachungszone (10 km). Nach Artikel 3 der DER (EU) 2021/605 ist nach einem 
Ausbruch der ASP bei gehaltenen Schweinen eine solche Sperrzone gemäß diesem Artikel 21 der DER 
(EU) 2020/687 einzurichten (Sperrzone III). Bei einem Nachweis des Virus bei Wildschweinen hingegen 
ist eine Sperrzone gemäß Artikel 63 der DER (EU) 2020/687 einzurichten, die nicht in Schutz- und Über-
wachungszone unterteilt werden muss (Sperrzone II).  
 

Abkürzungen: 

DUR: Durchführungsverordnung 

DER: Delegierte Verordnung 
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DIE BESONDERS RELEVANTEN ARTIKEL DER DUR (EU) 2021/605:  
 
Artikel 9: 
Spezifische Verbote in Bezug auf Verbringungen von Sendungen von Schweinen, die in Sperrzonen I, II 
und III gehalten wurden, außerhalb dieser Zonen 
 
1. Die zuständige Behörde des betroffenen Mitgliedstaats verbietet Verbringungen von Sendungen von 
Schweinen, die in Sperrzonen I, II und III gehalten wurden, außerhalb dieser Zonen.  
 
2. Die zuständige Behörde des betroffenen Mitgliedstaats kann beschließen, dass das in Absatz 1 vorge-
sehene Verbot auf Verbringungen von Sendungen von Schweinen, die in einer Sperrzone I gehalten wur-
den, in Betriebe, die in anderen Sperrzonen I, II oder III oder außerhalb dieser Zonen liegen, unter der 
Voraussetzung, dass der Bestimmungsbetrieb im Hoheitsgebiet desselben betroffenen Mitgliedstaats 
liegt, nicht angewandt wird. 
 
Artikel 14 
Allgemeine Bedingungen für Ausnahmeregelungen von spezifischen Verboten in Bezug auf Verbringun-
gen von Sendungen von Schweinen, die in Sperrzonen I, II und III gehalten wurden, außerhalb dieser Zo-
nen 
 
1. Abweichend von den in Artikel 9 Absatz 1 vorgesehenen spezifischen Verboten kann die zuständige 
Behörde des betroffenen Mitgliedstaats Verbringungen von Sendungen von in Sperrzonen I, II und III 
gehaltenen Schweinen außerhalb dieser Zonen in den von den Artikeln 22, 23, 24, 25, 28 und 29 erfass-
ten Fällen und unter den in den genannten Artikeln festgelegten spezifischen Bedingungen, sowie fol-
genden Bedingungen, gestatten: 
 
a) den allgemeinen Bedingungen gemäß Artikel 28 Absätze 2 bis 7 der Delegierten Verordnung (EU) 
2020/687 und 
 
b) den zusätzlichen allgemeinen Bedingungen: 
 

i) gemäß Artikel 15 für Verbringungen von Sendungen von gehaltenen Schweinen aus Sperr-
zonen I, II und III; 

ii) gemäß Artikel 16 für schweinehaltende Betriebe in Sperrzonen I, II und III; 
iii) gemäß Artikel 17 für die Transportmittel, die für den Transport von gehaltenen Schweinen 

aus Sperrzonen I, II und III benutzt werden. 
 
2. Vor der Erteilung der in den Artikeln 22 bis 25 sowie 28 bis 30 genannten Genehmigungen bewertet 
die zuständige Behörde des betroffenen Mitgliedstaats die durch diese Genehmigungen entstehenden 
Risiken, und die Bewertung muss ergeben, dass das Risiko einer Ausbreitung der Afrikanischen Schwei-
nepest vernachlässigbar ist. 
 
3. Die zuständige Behörde des betroffenen Mitgliedstaats kann beschließen, dass die in den Artikeln 15 
und 16 genannten zusätzlichen Bedingungen auf Verbringungen von Sendungen von in Schlachtbetrie-
ben in den Sperrzonen I, II und III gehaltenen Schweinen nicht angewandt werden, sofern: 
 
a) die gehaltenen Schweine wegen außergewöhnlicher Umstände wie einer schwerwiegenden Störung 
im Schlachtbetrieb in einen anderen Schlachtbetrieb verbracht werden müssen; 
 
b) der Bestimmungsschlachtbetrieb entweder 

i. in einer Sperrzone I, II oder III desselben Mitgliedstaats liegt oder 
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ii. unter außergewöhnlichen Umständen, etwa wenn kein Schlachtbetrieb entsprechend Buch-
stabe b Ziffer i existiert, außerhalb von Sperrzonen I, II oder III im Hoheitsgebiet desselben Mit-
gliedstaats liegt; 

 
c) die Verbringung von der zuständigen Behörde des betroffenen Mitgliedstaats genehmigt wird. 
 
Artikel 15 
Zusätzliche allgemeine Bedingungen in Bezug auf Verbringungen von Sendungen von Schweinen, die in 
Sperrzonen I, II und III gehalten wurden, außerhalb dieser Zonen  
 
1. Die zuständige Behörde des betroffenen Mitgliedstaats genehmigt Verbringungen von Schweinen, die 
in Sperrzonen I, II und III gehalten wurden, außerhalb dieser Zonen in den durch die Artikel 22 bis 25 
sowie 28 bis 30 erfassten Fällen zu den in den genannten Artikeln vorgesehenen spezifischen Bedingun-
gen unter folgenden Voraussetzungen: 
 
a) die Schweine wurden während eines Zeitraums von mindestens 30 Tagen vor dem Datum der Ver-
bringung oder seit ihrer Geburt, falls sie jünger als 30 Tage sind, im Versandbetrieb gehalten und nicht 
aus ihm verbracht, und in diesem Zeitraum wurden keine anderen gehaltenen Schweine aus Sperrzonen 
II und III eingestallt: entweder 
 

i. in den genannten Betrieb oder 
ii. in die epidemiologische Einheit, in der die zu verbringenden Schweine vollständig getrennt ge-

halten wurden. Die zuständige Behörde legt nach Durchführung einer Risikobewertung die 
Grenzen dieser epidemiologischen Einheit fest und bestätigt, dass die Struktur, Größe und der 
Abstand zwischen verschiedenen epidemiologischen Einheiten und die durchgeführten Maß-
nahmen eine Trennung der Anlagen zur Unterbringung, Haltung und Fütterung der gehaltenen 
Schweine sicherstellen, sodass das Virus der Afrikanischen Schweinepest sich nicht von einer 
epidemiologischen Einheit auf eine andere ausbreiten kann. 

 
b) eine klinische Untersuchung der im Versandbetrieb gehaltenen Schweine, einschließlich der zu ver-
bringenden oder für die Gewinnung von Zuchtmaterial zu verwendenden Tiere, wurde mit Negativbe-
fund hinsichtlich der Afrikanischen Schweinepest durchgeführt: 
 

i. durch einen amtlichen Tierarzt; 
ii. innerhalb der letzten 24 Stunden vor dem Zeitpunkt der Verbringung der Sendung von Schwei-

nen oder vor dem Zeitpunkt der Gewinnung des Zuchtmaterials und 
iii. im Einklang mit Artikel 3 Absätze 1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 sowie An-

hang I Abschnitt A.1 der genannten Verordnung. 
 
c) Falls erforderlich, wurden vor dem Datum der Verbringung der Sendung aus dem Versandbetrieb oder 
dem Datum der Gewinnung des Zuchtmaterials Erreger-Identifizierungstests nach den Anweisungen der 
zuständigen Behörde wie folgt durchgeführt: 
 

i. nach der unter Buchstabe b genannten klinischen Untersuchung der gehaltenen Schweine in 
dem Betrieb, einschließlich der Schweine, die für die Verbringung oder Zuchtmaterialgewinnung 
vorgesehen sind und 

ii. im Einklang mit Anhang I Teil A.2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687. 
 
2. Die zuständige Behörde muss gegebenenfalls vor der Genehmigung der Verbringung Negativbefunde 
der in Absatz 1 Buchstabe c genannten Erreger-Identifizierungstests erhalten.  
 
3. Die zuständige Behörde eines betroffenen Mitgliedstaats kann beschließen, dass im Fall von Verbrin-
gungen von Sendungen von gehaltenen Schweinen aus Versandbetrieben, die in Sperrzonen I und II lie-
gen, außerhalb dieser Zonen in demselben betroffenen Mitgliedstaat gelegene Betriebe, die in Absatz 1 
Buchstabe b genannte klinische Untersuchung 
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a) nur für zu verbringende Tiere durchgeführt wird oder 
 
b) nicht durchgeführt zu werden braucht, sofern: 
 

i. der Versandbetrieb durch einen amtlichen Tierarzt mit der in Artikel 16 Buchstabe a Ziffer i ge-
nannten Häufigkeit und mit einem günstigen Ergebnis aller Besuche eines amtlichen Tierarztes 
während eines Zeitraums von mindestens zwölf Monaten vor dem Datum der Verbringung be-
sucht wurde, woraus Folgendes hervorgeht: 

 
— die in Artikel 16 Buchstabe b genannten Anforderungen an den Schutz vor biologischen Ge-
fahren wurden in dem Versandbetrieb umgesetzt; 
 
— während dieser Besuche wurde eine klinische Untersuchung der im Versandbetrieb gehalte-
nen Schweine mit Negativbefund hinsichtlich der Afrikanischen Schweinepest durch einen amt-
lichen Tierarzt im Einklang mit Artikel 3 Absätze 1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) 
2020/687 sowie Anhang I Abschnitt A.1 der genannten Verordnung durchgeführt; 

 
ii. während eines Zeitraums von mindestens zwölf Monaten vor dem Datum der Verbringung im 

Versandbetrieb die in Artikel 16 Buchstabe c genannte ständige Überwachung durchgeführt 
wurde. 

 
Artikel 16 
Zusätzliche allgemeine Bedingungen in Bezug auf schweinehaltende Betriebe in Sperrzonen I, II und III  
 
1. Die zuständige Behörde des betroffenen Mitgliedstaats genehmigt Verbringungen von Schweinen, die 
in Betrieben in Sperrzonen I, II und III gehalten wurden, außerhalb dieser Zonen nur in den von den 
Artikeln 22 bis 25 sowie 28 bis 30 erfassten Fällen und unter den in diesen Artikeln vorgesehenen spezi-
fischen Bedingungen, sofern: 
 
a) der Versandbetrieb nach der Aufnahme der Sperrzonen I, II und III in Anhang I der vorliegenden Ver-
ordnung mindestens einmal oder während des Zeitraums der letzten drei Monaten vor der Verbringung 
von einem amtlichen Tierarzt besucht wurde und regelmäßig entsprechend Artikel 26 Absatz 2 der De-
legierten Verordnung (EU) 2020/687 von amtlichen Tierärzten wie folgt besucht wird: 
 

i. in den Sperrzonen I und II: mindestens zweimal jährlich mit einem Abstand von min-
destens vier Monaten zwischen den Besuchen; 

ii. in der Sperrzone III: mindestens einmal alle drei Monate. 
 
Die zuständige Behörde kann aufgrund eines günstigen Ergebnisses des letzten Besuchs nach der Auf-
nahme der Sperrzonen I, II und III in Anhang I der vorliegenden Verordnung oder während des Zeitraums 
der letzten drei Monate vor der Verbringung, das zeigt, dass die unter Buchstabe b genannten Anforde-
rungen an den Schutz vor biologischen Gefahren umgesetzt sind und die unter Buchstabe c genannte 
ständige Überwachung in dem Betrieb eingerichtet ist, beschließen, Besuche in dem Betrieb in einer 
Sperrzone III mit der unter Buchstabe a Ziffer i genannten Häufigkeit durchzuführen. 
 
b) der Versandbetrieb Anforderungen an den Schutz vor biologischen Gefahren in Bezug auf die Afrika-
nische Schweinepest umsetzt: 
 

i. in Übereinstimmung mit den in Anhang II enthaltenen verstärkten Maßnahmen zum 
Schutz vor biologischen Gefahren und 

ii. wie von dem betroffenen Mitgliedstaat angeordnet; 
 
c) im Versandbetrieb eine ständige Überwachung mittels Erreger-Identifizierungstests zum Nachweis 
der Afrikanischen Schweinepest durchgeführt wird: 
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i. im Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 sowie 
Anhang I der genannten Verordnung; 

ii. jede Woche mit Negativbefund an wenigstens den ersten zwei toten gehaltenen, mehr 
als 60 Tage alten Schweinen oder, falls keine solchen toten, mehr als 60 Tage alten 
Tiere vorhanden sind, an allen toten gehaltenen entwöhnten Tieren in jeder epidemi-
ologischen Einheit; 

iii. mindestens während des Überwachungszeitraums für die Afrikanische Schweinepest 
gemäß Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 vor der Verbringung der 
Sendung aus dem Versandbetrieb.  

 
2. Die zuständige Behörde des betroffenen Mitgliedstaats kann beschließen, dass die in Anhang II Num-
mer 2 Buchstabe h vorgesehene viehdichte Einzäunung, auf die in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i verwie-
sen wird, für schweinehaltende Betriebe während eines Zeitraums von drei Monaten nach der Bestäti-
gung eines ersten Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest in diesem Mitgliedstaat unter folgenden 
Voraussetzungen nicht erforderlich ist: 
 
a) die zuständige Behörde des Mitgliedstaats hat die sich aus diesem Beschluss ergebenden Risiken be-
wertet, und diese Bewertung ergibt, dass das Risiko einer Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest 
vernachlässigbar ist; 
 
b) in Mitgliedstaaten, in denen eine Wildschweinpopulation präsent ist, ist ein alternatives System ein-
gerichtet, das sicherstellt, dass in Betrieben gehaltene Schweine von Wildschweinen getrennt sind; 
 
c) gehaltene Schweine aus diesen Betrieben werden nicht in einen anderen Mitgliedstaat verbracht. 
 
Artikel 17: 
Zusätzliche allgemeine Bedingungen in Bezug auf die für den Transport von Schweinen, die in Sperrzo-
nen I, II und III gehalten wurden, außerhalb dieser Zonen verwendeten Transportmittel 
 

SPEZIFISCHE BEDINGUNGEN FÜR AUSNAHMEREGELUNGEN (DUR (EU) 2021/605) 
SPERRZONE I 
 
Artikel 22: 
Spezifische Bedingungen für Ausnahmeregelungen für die Genehmigung von Verbringungen von Sendun-
gen von Schweinen, die in einer Sperrzone I gehalten wurden, außerhalb dieser Zone  
 
1. Abweichend von dem in Artikel 9 Absatz 1 vorgesehenen Verbot kann die zuständige Behörde des 
betroffenen Mitgliedstaats Verbringungen von Sendungen von Schweinen, die in einer Sperrzone I ge-
halten wurden, außerhalb dieser Zone an folgende Bestimmungsorte genehmigen: 
 
a) einen Betrieb im Hoheitsgebiet desselben betroffenen Mitgliedstaats 
 

i. in einer anderen Sperrzone I; 
ii. in Sperrzonen II und III; 

iii. außerhalb von Sperrzonen I, II und III; 
 
b) einen Betrieb im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats; 
 
c) Drittländer. 
 
2. Die zuständige Behörde erteilt die in Absatz 1 genannten Genehmigungen nur, sofern folgende An-
forderungen eingehalten werden: 
 
a) die allgemeinen Bedingungen gemäß Artikel 28 Absätze 2 bis 7 der Delegierten Verordnung (EU) 
2020/687 sind erfüllt; 
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b) die zusätzlichen allgemeinen Bedingungen gemäß Artikel 14 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 1 Buch-
staben b und c und Absätze 2 und 3 sowie den Artikeln 16 und 17 sind erfüllt.  
 

SPERRZONE II 
Artikel 23 
Spezifische Bedingungen für Ausnahmeregelungen für die Genehmigung von Verbringungen von Sendun-
gen von Schweinen, die in einer Sperrzone II gehalten wurden, außerhalb dieser Zone im Hoheitsgebiet 
desselben betroffenen Mitgliedstaats  
 
1. Abweichend von dem Verbot gemäß Artikel 9 kann die zuständige Behörde des betroffenen Mitglied-
staats Verbringungen von Sendungen von Schweinen, die in einer Sperrzone II gehalten wurden, außer-
halb dieser Zone in einen Betrieb im Hoheitsgebiet desselben betroffenen Mitgliedstaats genehmigen, 
der wie folgt gelegen ist: 
 
a) in einer anderen Sperrzone II; 
 
b) in Sperrzonen I und III; 
 
c) außerhalb von Sperrzonen I, II und III. 
 
2. Die zuständige Behörde erteilt die in Absatz 1 genannten Genehmigungen nur, sofern folgende An-
forderungen eingehalten werden: 
 
a) die allgemeinen Bedingungen gemäß Artikel 28 Absätze 2 bis 7 der Delegierten Verordnung (EU) 
2020/687 sind erfüllt; 
 
b) die zusätzlichen allgemeinen Bedingungen gemäß Artikel 14 Absatz 2 und den Artikeln 15, 16 und 17 
sind erfüllt. 
 
3. Die zuständige Behörde des betroffenen Mitgliedstaats stellt sicher, dass gehaltene Schweine, die 
Gegenstand einer gemäß Absatz 1 genehmigten Verbringung waren, mindestens während des Überwa-
chungszeitraums für die Afrikanische Schweinepest gemäß Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 
2020/687 in dem Bestimmungsbetrieb verbleiben. 
 
Artikel 24 
Spezifische Bedingungen für Ausnahmeregelungen für die Genehmigung von Verbringungen von Sendun-
gen von Schweinen, die in einer Sperrzone II gehalten wurden, außerhalb dieser Zone in einen Schlacht-
betrieb im Hoheitsgebiet desselben betroffenen Mitgliedstaats zum Zweck der unmittelbaren Schlach-
tung  
 
1. Abweichend von dem Verbot gemäß Artikel 9 kann die zuständige Behörde des betroffenen Mitglied-
staats Verbringungen von Sendungen von Schweinen, die in einer Sperrzone II gehalten wurden, außer-
halb dieser Zone in einen Betrieb im Hoheitsgebiet desselben betroffenen Mitgliedstaats genehmigen, 
sofern: 
 
a) die gehaltenen Schweine zum Zweck der unmittelbaren Schlachtung verbracht werden; 
 
b) der Bestimmungsschlachtbetrieb gemäß Artikel 41 Absatz 1 benannt wurde. 
 
2. Die zuständige Behörde erteilt die in Absatz 1 genannten Genehmigungen nur, sofern folgende An-
forderungen eingehalten werden: 
 
a) die allgemeinen Bedingungen gemäß Artikel 28 Absätze 2 bis 7 der Delegierten Verordnung (EU) 
2020/687 sind erfüllt; 
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b) die zusätzlichen allgemeinen Bedingungen gemäß Artikel 14 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 1 Buch-
staben b und c und Absätze 2 und 3 sowie den Artikeln 16 und 17 sind erfüllt. 
 
Artikel 25 
Spezifische Bedingungen für Ausnahmeregelungen für die Genehmigung von Verbringungen von Sendun-
gen von Schweinen, die in einer Sperrzone II gehalten wurden, außerhalb dieser Zone in Sperrzonen II 
oder III eines anderen Mitgliedstaats 
 
1. Abweichend von dem Verbot gemäß Artikel 9 kann die zuständige Behörde des betroffenen Mitglied-
staats Verbringungen von Sendungen von Schweinen, die in einer Sperrzone II gehalten wurden, außer-
halb dieser Zone in einen Betrieb in eine Sperrzone II oder III eines anderen Mitgliedstaats genehmigen. 
 
2. Die zuständige Behörde erteilt die in Absatz 1 genannten Genehmigungen nur, sofern folgende An-
forderungen erfüllt sind: 
 
a) die allgemeinen Bedingungen gemäß Artikel 28 Absätze 2 bis 7 der Delegierten Verordnung (EU) 
2020/687 sind erfüllt; 
 
b) die zusätzlichen allgemeinen Bedingungen gemäß Artikel 14 Absatz 2 und den Artikeln 15, 16 und 17 
sind erfüllt; 
 
c) ein Kanalisierungsverfahren gemäß Artikel 26 wurde eingerichtet; 
 
d) die gehaltenen Schweine erfüllen auf der Grundlage einer Risikobewertung der Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest alle sonstigen angemessenen Garantien in Bezug auf 
diese Seuche: 
 

i. die von der zuständigen Behörde des Versandbetriebs gefordert werden; 
ii. die vor der Verbringung der gehaltenen Schweine von den zuständigen Behörden der 

Durchgangs- und Bestimmungsmitgliedstaaten gebilligt wurden; 
 
e) während eines Zeitraums, der mindestens die letzten zwölf Monate umfasst, wurde in dem Versand-
betrieb bei den gehaltenen Schweinen kein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest im Einklang mit 
Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 amtlich festgestellt; 
 
f) der Unternehmer hat im Einklang mit Artikel 152 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/429 und 
Artikel 96 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/688 die zuständige Behörde vorab von der Absicht zur 
Verbringung der Sendung von gehaltenen Schweinen unterrichtet. 
 
3. Die zuständige Behörde des Versandbetriebs 
 
a) erstellt eine Liste der Betriebe, die die in Absatz 2 Buchstabe d genannten Garantien erfüllen; 
 
b) unterrichtet die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten unverzüglich über die Garantien gemäß 
Absatz 2 Buchstabe d sowie über ihre Zulassung gemäß Absatz 2 Buchstabe d Ziffer ii. 
 
4. Die in Absatz 2 Buchstabe d Ziffer ii vorgesehene Zulassung und die in Absatz 3 Buchstabe b vorgese-
hene Verpflichtung zur unverzüglichen Unterrichtung sind nicht erforderlich, wenn der Versandbetrieb, 
die Durchgangsorte und der Bestimmungsbetrieb sich alle in Sperrzonen I, II und III befinden und diese 
Zonen aneinander anschließen, sodass sichergestellt ist, dass die gehaltenen Schweine durch eine Sperr-
zone I, II und III nur in Übereinstimmung mit den in Artikel 22 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 
2020/687 vorgesehen spezifischen Bedingungen verbracht werden. 
 

 



8 
 

 
 
 
SPERRZONE III 
 
Artikel 28 
Spezifische Bedingungen für Ausnahmeregelungen für die Genehmigung von Verbringungen von Sendun-
gen von Schweinen, die in einer Sperrzone III gehalten wurden, außerhalb dieser Zone in eine Sperrzone 
II in demselben betroffenen Mitgliedstaat 
 
1. Abweichend von dem Verbot gemäß Artikel 9 kann in außergewöhnlichen Umständen, wenn infolge 
dieses Verbots Tierschutzprobleme in einem Betrieb auftreten, in dem Schweine gehalten werden, die 
zuständige Behörde des betroffenen Mitgliedstaats Verbringungen von gehaltenen Schweinen, die in 
einer Sperrzone III gehalten wurden, außerhalb dieser Zone in einen in einer Sperrzone II gelegenen 
Betrieb im Hoheitsgebiet desselben Mitgliedstaats gestatten, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 
 
a) die allgemeinen Bedingungen gemäß Artikel 28 Absätze 2 bis 7 der Delegierten Verordnung (EU) 
2020/687 sind erfüllt; 

 
b) die zusätzlichen allgemeinen Bedingungen gemäß Artikel 14 Absatz 2 und den Artikeln 15, 16 und 17 
sind erfüllt; 
c) der Bestimmungsbetrieb gehört zu derselben Lieferkette, und die gehaltenen Schweine sollen ver-
bracht werden, um den Produktionsprozess abzuschließen. 
 
2. Die zuständige Behörde des betroffenen Mitgliedstaats stellt sicher, dass gehaltene Schweine min-
destens während des Überwachungszeitraums für die Afrikanische Schweinepest gemäß Anhang II der 
Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 nicht aus dem Bestimmungsbetrieb in der Sperrzone II verbracht 
werden. 
 
Artikel 29 

Spezifische Bedingungen für Ausnahmeregelungen für die Genehmigung von Verbringungen von Sendun-

gen von Schweinen, die in einer Sperrzone III gehalten wurden, außerhalb dieser Zone zur unmittelbaren 

Schlachtung in demselben betroffenen Mitgliedstaat 

 

1. Abweichend von dem Verbot in Artikel 9 kann die zuständige Behörde des betroffenen Mitgliedstaats 

unter außergewöhnlichen Umständen, wenn infolge des in Artikel 5 Absatz 1 genannten Verbots in ei-

nem Betrieb, in dem Schweine gehalten werden, Tierschutzprobleme auftreten, oder bei logistischen 

Einschränkungen der Schlachtkapazität des in der Sperrzone III gelegenen und gemäß Artikel 41 Absatz 

1 benannten Schlachtbetriebs, oder wenn in der Sperrzone III kein Schlachtbetrieb benannt ist, Verbrin-

gungen von in einer Sperrzone III gehaltenen Schweinen zum Zweck der unmittelbaren Schlachtung au-

ßerhalb dieser Zone in einen gemäß Artikel 41 Absatz 1 benannten Schlachtbetrieb genehmigen, der in 

demselben Mitgliedstaat möglichst nahe zum Versandbetrieb liegt, und zwar: 

 

a) in einer Sperrzone II; 

 

b) in einer Sperrzone I, wenn eine Schlachtung der Tiere in der Sperrzone II nicht möglich ist; 

 

c) außerhalb von Sperrzonen I, II und III, wenn eine Schlachtung der Tiere in den Sperrzonen III, II und I 

nicht möglich ist. 
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2. Die zuständige Behörde des betroffenen Mitgliedstaats erteilt die in Absatz 1 genannte Genehmigung 

nur, sofern folgende Anforderungen erfüllt sind: 

 

a) die allgemeinen Bedingungen gemäß Artikel 28 Absätze 2 bis 7 der Delegierten Verordnung (EU) 

2020/687 sind erfüllt; 

 

b) die zusätzlichen allgemeinen Bedingungen gemäß Artikel 14 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 1 Buch-

staben b und c und Absatz 2 sowie den Artikeln 16 und 17 sind erfüllt. 

 

3. Die zuständige Behörde des Bestimmungsmitgliedstaats stellt sicher, dass: 

 

a) die gehaltenen Schweine zur unmittelbaren Schlachtung bestimmt und auf direktem Wege in einen 

gemäß Artikel 41 Absatz 1 benannten Schlachtbetrieb verbracht werden; 

 

b) beim Eintreffen im benannten Schlachtbetrieb die Schweine aus einer Sperrzone III von anderen 

Schweinen getrennt gehalten werden und entweder: 

 

i. an einem bestimmten Tag geschlachtet, an dem nur Schweine aus einer Sperrzone 
III geschlachtet werden oder 

ii. am Ende eines Schlachttags geschlachtet werden, sodass sichergestellt ist, dass nach 
ihnen keine anderen gehaltenen Schweine geschlachtet werden; 

 
c) Nach der Schlachtung der Schweine aus einer Sperrzone III und vor dem Beginn der Schlachtung an-

derer gehaltener Schweine muss der Schlachtbetrieb gemäß den Anweisungen der zuständigen Behörde 

des betroffenen Mitgliedstaats gereinigt und desinfiziert werden. 

 

4. Die zuständige Behörde des Bestimmungsmitgliedstaats stellt sicher, dass: 

 

a) tierische Nebenprodukte, die von Schweinen gewonnen wurden, die in einer Sperrzone III gehalten 

und außerhalb dieser Zone verbracht wurden, gemäß Artikel 33 und 36 verarbeitet oder entsorgt wer-

den; 

 

b) frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, die von Schweinen gewonnen 

wurden, die in einer Sperrzone III gehalten und außerhalb einer Sperrzone III verbracht wurden, gemäß 

Artikel 40 verarbeitet und gelagert werden. 

 
 
Hinweise aus der DER (EU) 2020/687 zu Verbringungen aus einer Sperrzone III 
 
Artikel 27 der DER (EU) 2020/687 verbietet Verbringungen aus und in einer Schutzzone. In Artikel 28 
werden davon Ausnahmen für Verbringungen aus Schutzzonen auf Grundlage des Artikels 29 einge-
räumt. Es besteht ausschließlich die Möglichkeit, Tiere zur Schlachtung zu verbringen. 
 
Artikel 42 verbietet eine Verbringung aus und in einer Überwachungszone. In Artikel 43 werden Ausnah-
men davon eingeräumt, wobei sich diese Ausnahmen nicht auf Tiere beschränken, die zur Schlachtung 
bestimmt sind. Zu beachten ist hier Artikel 45: „Die zuständige Behörde kann nach Durchführung einer 
Risikobewertung die Verbringung gehaltener Huftiere gelisteter Arten zwecks Durchlaufen des Produk-
tionszyklus vor der Schlachtung in einen Betrieb in derselben Lieferkette genehmigen, der sich in der 
oder außerhalb der Überwachungszone befindet. Befindet sich der Bestimmungsbetrieb außerhalb der 
Überwachungszone, wendet die zuständige Behörde in diesem Betrieb die Maßnahmen gemäß Artikel 
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40, Artikel 41 und Artikel 42 an, solange die Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in der Herkunftsüberwa-
chungszone gemäß Artikel 55 aufrechterhalten werden.“ 
 

 


